
Übersicht Wahlhelferentschädigung Europawahl 2024

Grundlage Wahlhelferentschädigungssatzung – WES vom 30. Juni 2023 (Amtsblatt S. 276) 

Wahlhelfende erhalten eine Entschädigung aufgrund der ausgeführten Tätigkeit. 

Diese beträgt 

o für Wahlvorstehende:  80,- EUR 

o für stellvertretende Wahlvorstehende:  70,- EUR 

o für Schriftführende:  80,- EUR 

o für stellvertretende Schriftführende:  70,- EUR 

o für Beisitzende:  50,- EUR 

o sonstiges Wahlpersonal  50,- EUR 
(außerhalb eines Wahlvorstandes)

o Abholung von Wahlunterlagen je Bezirk:  20,- EUR 
(nur nach Aufforderung durch das Wahlamt)

o Rückgabe von Wahlunterlagen je Bezirk:  10,- EUR 
(am Wahlabend)

Zusätzlich zur genannten Entschädigung erhält jedes Wahlvorstandsmitglied 50,- EUR, 
sofern von ihrem Dienstherrn oder Arbeitgeber für den in Nürnberg geleisteten Wahldienst 
kein freier Tag gewährt wird. 

Wahlvorstandsmitgliedern, die bei der Stadt beschäftigt sind, steht dieser Betrag dann zu, 
wenn sie auf den freien Tag verzichtet haben.   


